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nen Dialog zu führen, dessen Ziel es ist, mehr Toleranz, Ach-
tung und Verständigung zu fördern;

12. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und ver-
stärkter Dialog zwischen den Religionen oder Weltanschau-
ungen und innerhalb dieser, etwa im Rahmen des Dialogs zwi-
schen den Kulturen, ist, um mehr Toleranz, Achtung und Ver-
ständigung zu fördern;

13. hebt außerdem hervor, dass die Gleichsetzung jed-
weder Religion mit Terrorismus zu vermeiden ist, da dies
nachteilige Auswirkungen auf den Genuss des Rechts auf Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit durch alle Mitglieder
der betreffenden religiösen Gemeinschaften haben könnte;

14. hebt ferner hervor, dass, wie der Menschenrechtsaus-
schuss unterstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu
einer Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zuläs-
sig sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen,
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit
oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten an-
derer erforderlich sind und in einer Weise angewandt werden,
die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit nicht beeinträchtigt;

15. unterstützt die anhaltenden Bemühungen, die die
Sonderberichterstatterin in allen Teilen der Welt unternimmt,
um mit den Bestimmungen der Erklärung über die Beseitigung
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund
der Religion oder der Überzeugung346 unvereinbare Vorfälle
und staatliche Maßnahmen zu untersuchen und gegebenenfalls
Abhilfemaßnahmen zu empfehlen;

16. betont, dass die Sonderberichterstatterin auch weiter-
hin im Laufe der Berichterstattung, namentlich bei der Samm-
lung von Informationen und der Abgabe von Empfehlungen,
geschlechtsspezifische Gesichtspunkte zur Anwendung brin-
gen muss;

17. begrüßt und unterstützt die Anstrengungen, die alle
Akteure der Gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen und der auf Religion oder Weltanschauung
gründenden Organisationen und Gruppen nach wie vor unter-
nehmen, um die Verwirklichung der Erklärung zu fördern, und
bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der religiö-
sen Intoleranz, Diskriminierung und Verfolgung aufmerksam
zu machen;

18. empfiehlt den Vereinten Nationen und anderen Ak-
teuren, bei ihren Maßnahmen zur Förderung der Religions-
und Weltanschauungsfreiheit dafür Sorge zu tragen, dass der
Wortlaut der Erklärung durch die Informationszentren der
Vereinten Nationen und durch andere interessierte Stellen in
möglichst vielen Sprachen so weit wie möglich verbreitet
wird;

19. beschließt, die Maßnahmen zur Durchführung der
Erklärung weiter zu prüfen;

20. begrüßt die Tätigkeit der Sonderberichterstatterin
und fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit der Son-
derberichterstatterin voll zusammenzuarbeiten und ihren An-
trägen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen und ihr alle er-
forderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie
ihr Mandat noch wirksamer wahrnehmen kann;

21. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die
Sonderberichterstatterin die für die uneingeschränkte Erfül-
lung ihres Mandats notwendigen Ressourcen erhält;

22. ersucht die Sonderberichterstatterin, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen;

23. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
von religiöser Intoleranz auf ihrer einundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln.

RESOLUTION 60/167

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)347.

60/167. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte348, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte349 und den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte349 sowie die anderen
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom
17. Dezember 1999, 55/91 vom 4. Dezember 2000, 57/204
vom 18. Dezember 2002 und 58/167 vom 22. Dezember 2003
und ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/113 vom
10. Dezember 1999, 55/23 vom 13. November 2000 und 60/4
vom 20. Oktober 2005 über das Jahr des Dialogs zwischen den
Kulturen,

346 Siehe Resolution 36/55. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/gv-early/ar36055.pdf.

347 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Burkina Faso, China, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschi-
buti, Eritrea, Guinea, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Komoren, Kon-
go, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malay-
sia, Mali, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Südafrika,
Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Tunesien, Turkmenistan,
Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische Republik.
348 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html. 
349 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57;
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses

424

feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-
wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern,
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der interna-
tionalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November
1966 von der Generalkonferenz der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer
vierzehnten Tagung verabschiedet wurde350,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs351,

begrüßend, dass die Globale Agenda für den Dialog zwi-
schen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 vom 9. Novem-
ber 2001 verabschiedet wurde,

sowie den Beitrag begrüßend, den die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zur
Förderung der Achtung der kulturellen Vielfalt geleistet hat,

ferner die Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur352 begrüßend, die zusammen mit ihrem
Aktionsplan353 am 2. November 2001 von der Generalkonfe-
renz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten Tagung
verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten das System
der Vereinten Nationen und die anderen in Betracht kommen-
den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
baten, mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur bei der Förderung der in der Er-
klärung und in ihrem Aktionsplan festgelegten Grundsätze zu-
sammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Synergie der Maßnah-
men zu Gunsten der kulturellen Vielfalt zu verstärken,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die Men-
schenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf der-
selben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln
muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler und re-
gionaler Besonderheiten und unterschiedlicher historischer,
kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behal-
ten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre je-
weilige politische, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schüt-
zen,

in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Stre-
ben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwicklung

eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturellen
Lebens der Menschen darstellt,

unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des Frie-
dens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Menschen-
rechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den Völkern
und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen stärkt,

in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisationen
einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen,

sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rechte
indigener Bevölkerungen und ihrer Kulturen und Traditionen
zur Achtung und Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt al-
ler Völker und Nationen beitragen wird,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog in-
nerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und zwischen Völkern sind, die ver-
schiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören, wäh-
rend Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz
und Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen
und Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwi-
schen den Völkern und Nationen führen,

anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert
besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen,
sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer
reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen Be-
einflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind,

in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen einen
Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völker
und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und Traditionen
durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch von
Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errungen-
schaften zu bereichern,

im Bewusstsein der Vielfalt der Welt, in der Erkenntnis,
dass alle Kulturen und Zivilisationen zur Bereicherung der
Menschheit beitragen, sich dessen bewusst, wie wichtig die
Achtung und das Verständnis der religiösen und kulturellen
Vielfalt überall auf der Welt ist, und sich mit Blick auf die För-
derung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit da-
zu verpflichtend, das Wohlergehen, die Freiheit und den Fort-
schritt der Menschen überall voranzubringen und zu Toleranz,
Achtung, Dialog und Zusammenarbeit zwischen unterschied-
lichen Kulturen, Zivilisationen und Völkern anzuregen,

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen
in einem nationalen und internationalen Klima des Friedens,
der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiter-
entwickeln und erhalten;

2. begrüßt die am 8. September 2000 verabschiedete
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen354, in der die

350 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Paris,
1966, Resolutions.
351 A/60/340.
352 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 Octo-
ber - 3 November 2001, Vol. 1 und Korrigendum: Resolutions, Kap. V,
Resolution 25, Anlage I.
353 Ebd., Anlage II. 354 Siehe Resolution 55/2.
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Mitgliedstaaten unter anderem die Auffassung vertreten, dass
die Toleranz zu den unverzichtbaren Grundwerten in den in-
ternationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts gehört und
dass sie die aktive Förderung einer Kultur des Friedens und des
Dialogs zwischen den Kulturen umfassen soll, in der die Men-
schen einander in der gesamten Vielfalt ihrer Glaubensüber-
zeugungen, Kulturen und Sprachen achten und in der die Un-
terschiede innerhalb einer Gesellschaft sowie zwischen ver-
schiedenen Gesellschaften weder gefürchtet noch unterdrückt,
sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit geschätzt
werden;

3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am kul-
turellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzunehmen,
die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und seinen An-
wendungen ergeben;

4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft da-
nach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Achtung
der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet;

5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Homo-
genisierung im Kontext der Globalisierung durch verstärkten
interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und des
Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu mil-
dern;

6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das ge-
meinsame Verständnis der Menschenrechte wesentlich berei-
chert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der inter-
nationalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem
Gebiet wichtige Vorteile gezogen werden können;

7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit anerkannt
hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb aller Nationen und zwi-
schen ihnen zu achten und bestmöglich zu nutzen, wenn sie ge-
meinsam am Aufbau einer harmonischen und produktiven Zu-
kunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze wie Gerech-
tigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Demokra-
tie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Respekt inner-
halb von und zwischen Gemeinwesen und Nationen praktisch
verwirklichen und fördern, insbesondere durch öffentliche
Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das Bewusstsein
und das Verständnis für die Vorteile der kulturellen Vielfalt zu
fördern, namentlich Programme, bei denen die Behörden Part-
nerschaften mit internationalen und nichtstaatlichen Organi-
sationen sowie anderen Teilen der Zivilgesellschaft eingehen;

8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus der
Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch von
Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen
Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung der
allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der Welt
fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralis-
mus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen;

10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der
Vielfalt die allgemeine Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Men-
schen, erleichtern, und hebt hervor, dass sich Toleranz und die
Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine Förderung
und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stützen;

11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure
nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errichten,
die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Aus-
grenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz gründen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institutio-
nen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer werden und
die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung be-
stimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

13. fordert die Staaten, die internationalen Organisatio-
nen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und
bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und ihre
Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, der Ent-
wicklung und der allgemein akzeptierten Menschenrechte zu
fördern;

14. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Reso-
lution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle Viel-
falt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaaten, der
zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und der
nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser Resolution
enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die Anerkennung
und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwischen allen Völ-
kern und Nationen der Welt berücksichtigt, und der General-
versammlung den Bericht auf ihrer zweiundsechzigsten Ta-
gung vorzulegen;

15. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, die in dieser Resolution an-
gesprochenen Fragen auch künftig bei seinen Tätigkeiten zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfassend zu
berücksichtigen;

16. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" weiter zu behandeln.
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